BENUTZUNGSORDNUNG FUR DIE SPORTHALLE DER GEMEINDE
SCHONAICH

81
Grundsatzliches

Die Halle und die dazugehdrigen Nebenanlagen sind Eigentum der Gemeinde.

Sie werden auf schriftlichen Antrag zu sportlichen Ubungszwecken und Veranstaltungen
nach den in dieser Benutzungsordnung aufgefiihrten Bedingungen tberlassen, wobei der
Schulsport und Vereinssport Vorrang haben.

§2
Uberlassung
1. Zustandig fur die Uberlassung ist die Gemeindeverwaltung. Im Zweifelsfalle ist die
Entscheidung des Finanzausschusses bzw. des Gemeinderats einzuholen.
2. Fur die Uberlassung muss auf Verlangen der Gemeindeverwaltung ein schriftlicher

Vertrag abgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Bestimmungen kdnnen tber
diese Benutzungsordnung hinausgehen.

3. Fur sich wiederholende Benutzungen und Veranstaltungen/Schulsport,
Ubungsbereich der Sportvereine und dergleichen stellt die Gemeindeverwaltung
einen Dauerbelegungsplan auf.

4. Ist die Benutzung bei den nach § 2 Abs. 3 Uberlassenen Zeiten zu gering (weniger als
10 Personen in der ganzen Halle oder 5 Personen in einem abgeteilten Drittel), so
kann die Uberlassung der Halle eingeschréankt oder widerrufen werden. Die
Entscheidung trifft die Gemeindeverwaltung unter Hinweis auf 0. a. § 2 Abs. 1. Das
gilt nicht fir den Schulsport.

5. Fir die Benutzung kann die Gemeinde Gebuhren erheben, die in einer besonderen
Gebuhrenordnung festgelegt werden.

§3
Antrag auf Einzeltberlassung

1. Der Antrag auf Uberlassung muss mindestens 3 Wochen vor dem Tag der
vorgesehenen Nutzung bei der Gemeindeverwaltung eingehen. In dem Antrag
missen die Dauer, die Art, der Umfang der rAumlichen und technischen Nutzung und
der verantwortliche Veranstalter enthalten sein. Als Antrag gelten auch die
abgegebenen Terminlisten fir Verbandsspiele und Wettkdmpfe, wenn sie als Antrag
bezeichnet sind.

2. Uber den Antrag entscheidet die Gemeindeverwaltung. Liegen fiir dieselbe Zeit
mehrere Anmeldungen vor, haben in der Regel in der Gemeinde ansassige Vereine
und ihnen gleichgestellte Organisationen Vorrang. Im tbrigen ist die Reihenfolge des
Eingangs mal3gebend. Ein Anspruch auf Berticksichtigung besteht nicht. Die
Uberlassung ist rechtswirksam, wenn die schriftliche Zusage der
Gemeindeverwaltung erteilt ist.

3. Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, von einem Uberlassungsvertrag
zurtickzutreten, wenn hdhere Gewalt, 6ffentliche Notstdnde oder sonstige
unvorhergesehene, im oOffentlichen Interesse liegende Griinde dies erforderlich
machen. Ein Anspruch des jeweiligen Veranstalters auf Schadensersatz ist in jedem
Fall ausgeschlossen.

4, Fallt eine angemeldete oder Ublicherweise vorgesehene Benutzung aus, ist dies der
Gemeindeverwaltung unverziglich mitzuteilen. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift
kénnen von der Gemeinde Schadensersatzanspriiche geltend gemacht werden.

5. Die Absétze 1 und 4 dieses § gelten nicht fur die in 8 2 Abs. 3 genannten
Benutzungen.



§4
Bereitstellung der Raume

Die Raume werden vom Hausmeister dem jeweils Verantwortlichen einer Veranstaltung oder
sportlichen Ubungsgruppe tibergeben. Sie gelten als ordnungsgemaf iibergeben, wenn
Mangel nicht unverziglich beim Hausmeister oder bei der Gemeindeverwaltung geltend
gemacht werden. Die Bereitstellung erstreckt sich auf das in den Raumen befindliche
Inventar.

§5
Benutzung der Raume
1. Die Raume diirfen nur zu dem vereinbarten Zweck benutzt werden. Die Uberlassung
an Dritte ist nicht gestattet.
2. Den Benutzern wird zur Auflage gemacht, das Gebdude und seine Einrichtungen

sorgfaltig zu behandeln und Beschadigungen zu vermeiden. Jeder Benutzer hat auf
grofte Sauberkeit zu achten. Beschadigungen sind unverziglich beim Hausmeister
zu melden. Unsauber verlassene Raume kann die Gemeinde auf Kosten des
Benutzers reinigen lassen.

8§86
Haftung

1. Die Benutzer haften fir alle Beschadigungen und Verluste, die an oder in den
R&umen und ihren Einrichtungen durch die Benutzer entstehen. Dies gilt ohne
Rucksicht darauf, ob die Beschédigung durch den Veranstalter, dessen Beauftragte,
Teilnehmer an sportlichen Ubungen oder Besucher von Veranstaltungen entstanden
sind.

2. Die Gemeinde kann den Nachweis einer Haftpflichtversicherung oder die
Hinterlegung einer Sicherheitsleistung verlangen. Als Nachweis gilt auch die
Mitgliedschaft im WLSB. Der jeweilige Benutzer hat fiir alle Schadensanspriiche zu
haften, die durch die Benutzung der Rd&ume gegen ihn oder die Gemeinde geltend
gemacht werden. Wird die Gemeinde wegen eines Schadens unmittelbar in Anspruch
genommen, ist der jeweilige Benutzer verpflichtet, die Gemeinde von gegen sie
geltend gemachten Anspriichen einschlief3lich etwaiger Prozess- oder Nebenkosten,
in voller Hohe freizustellen.

3. Fur Garderobe und Wertgegenstande wird nicht gehaftet.

§7
Benutzungszeiten

1. Die Sporthalle steht grundsatzlich dem Schulsport von Montag bis Freitag 7.30 Uhr
bis 18.00 Uhr und am Samstag von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr vorrangig zur Verfligung.
Dem Ubrigen Sportbetrieb steht die Sporthalle von Montag bis Freitag jeweils von
18.00 Uhr bis 22.00 Uhr zur Verfiigung; soweit die Schulen keinen Bedarf haben,
auch in der tbrigenZeit, ausgenommen samstags.

Bleiben Belegungen auf absehbare Zeit oder durch eine Stundenplananderung fur
die tbrige Laufzeit des Belegungsplans (8§ 2 Ziffer 3) ungenutzt, so ist dies
unverziglich der Gemeindeverwaltung mitzuteilen.

2. An Samstagen, an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen, ebenso wahrend der
Schulferien des Landes Baden-Wiirttemberg ist die Sporthalle fiir den Ubungsbetrieb
geschlossen. Ferner kann die Gemeindeverwaltung die Benutzung der Sporthalle
ganz oder teilweise aus wichtigem Grund (z. B. Reparaturarbeiten, Reinigung und
dergleichen) einschrénken. Stehen wichtige sportliche Interessen der SchlielRung
entgegen, so kdnnen Ausnahmen gemacht werden.

3. Wettkampfe sind nach 8§ 3 als Einzellberlassungen zu behandeln.

4, Die Sporthalle und die dazugehdrigen Nebenrdume miissen bis spéatestens 22.00 Uhr
verlassen sein. Das gilt auch fur den Bewirtschaftungsraum.
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§8
Ordnungsvorschriften

Es ist verboten

a) Abfélle aller Art auf den Boden zu werfen,

b) die Wande innen und au3en zu benageln, bekleben, bemalen oder sonst wie
zu verunreinigen, ebenso das Anbringen oder Befestigen von Gegenstéanden
irgendwelcher Art in oder am Gebéaude,

c) Gegenstande in die Spulklosetts oder Pissoirs zu werfen,

d) Hunde oder andere Tiere in die Sporthalle mitzubringen,

e) Motor- oder Fahrrader in der Halle oder an deren AuRenwanden abzustellen,

f) Gegenstande im Gebaude zu werfen oder fallen zu lassen,

Q) Sportgeréte Uber den Hallenboden zu schleifen,

h) Stemmubungen, Kugel- und SteinstofR3en - mit Ausnahme in den vorhandenen
Konditionsraumen - durchzufthren.

i) innerhalb des gesamten Gebaudes zu rauchen,

k) auf3erhalb des Bewirtschaftungsraums Speisen oder Getranke zu verzehren.

Alle wahrend einer Veranstaltung oder sportlichen Ubung verursachten
Beschadigungen im oder am Geb&ude und an den Einrichtungsgegenstanden
werden dem jeweiligen Veranstalter mitgeteilt und von der Gemeinde beseitigt. Die
Kosten tragt in jedem Fall der Veranstalter.

Fiar samtliche Handlungen der Teilnehmer einer Veranstaltung haften die
Veranstalter.

Sie sind daher verpflichtet, einen ausreichenden Ordnungsdienst einzurichten. Ein
Vertreter des Veranstalters hat bis zur vollstandigen Raumung der Hallen anwesend
Zu sein.

Alle technischen Anlagen, inshesondere die Beleuchtungs-, Heizungs- und
Laftungsanlagen, werden durch den Hausmeister oder einen sonstigen Beauftragten
der Gemeinde bedient.

Aulerhalb der dafiir vorgesehenen Raume ist den Veranstaltern untersagt, Speisen
und Getranke zuzubereiten oder zu verabreichen. In begriindeten Einzelfallen kann
hiervon mit schriftlicher Genehmigung der Gemeindeverwaltung abgewichen werden.
Bei sportlichen Veranstaltungen ist die dauernde Anwesenheit mindestens einer in
Erster Hilfe ausgebildeten Person Pflicht. Die Erfordernis einer Feuer- und
Sicherheitswache wird von der Gemeinde festgestellt und gegebenenfalls
angeordnet.

Schuler und Angehdrige von sportlichen Ubungsgruppen dirfen die Halle nur in
Anwesenheit eines Lehrers oder verantwortlichen Leiters betreten. Vor, wahrend und
nach den Ubungsstunden ist der Ubungsleiter fiir Ruhe und Ordnung verantwortlich.
Das Betreten der Halle mit StraRenschuhen ist nur in den dafir bezeichneten Fluren
zuldssig. Alle tbrigen Bereiche, insbesondere die Sportflachen, dirfen nur mit
gereinigten Turnschuhen betreten werden. Die Turnschuhe dirfen nur helle Sohlen
haben.

8§89
Rucktritt vom Vertrag

Bei Riicktritt vom Vertrag durch die Gemeindeverwaltung gilt § 3 Abs. 3.
Der Vertragsnehmer kann jederzeit von dem abgeschlossenen Vertrag zurticktreten.
Ist die Zahlung eines Entgelts vereinbart, gilt § 3 Abs. 4.

8§10
Fundsachen

Fundgegenstande sind beim Hausmeister abzugeben, der sie, sofern sich der Verlierer nicht
innerhalb von einer Woche meldet, dem Fundamt der Gemeindeverwaltung tbergibt. Eine
Haftung fur Fundgegenstande wird nicht ibernommen.



§11
Gefahrdung und Haftung

Die Benutzung der Halle geschieht auf eigene Verantwortung und Gefahr. Seitens der
Gemeinde erfolgt die Uberlassung ohne jegliche Gewahrleistung.

§12

1. Aufsichtspersonen der Gemeindeverwaltung und dem Hausmeister ist der Zutritt zu
der Halle auch wéahrend Veranstaltungen jederzeit und ohne Bezahlung von
Eintrittsgeld zu gestatten.

2. Im Uberlassungsvertrag kann dem Vertragsnehmer das Recht eingeraumt werden,
eigenes Geréat, Gerateschranke, Kisten oder sonstiges Mobiliar in den Raumen
unterzubringen. Diese Gegenstande sind als Eigentum des Vertragsnehmers zu
kennzeichnen. Die Gemeinde Ubernimmt fir sie keine Haftung.

8§13
Inkrafttreten

Diese Benutzungsordnung wurde vom Gemeinderat am 16. Februar 1982 beschlossen und
tritt gemansg 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wirttemberg in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22. Dezember 1975 (Ges. Bl. 1976 S. 1) am Tage nach der
Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Schénaich in Kraft.

Stand: August 2007



	BENUTZUNGSORDNUNG FÜR DIE SPORTHALLE DER GEMEINDE SCHÖNAICH

